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Satzung der Stadt Walldorf 

zum Geschützten Landschaftsbestandteil 

„Storchenwiese“ 
 
 
 
Aufgrund des § 4 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg in der Fassung vom 24.07.2000, 
zuletzt geändert am 11.02.2020 und des § 29 des Gesetzes über Naturschutz und Landschafts-
pflege (Bundesnaturschutzgesetz - BNatSchG) vom 29. Juli 2009, zuletzt geändert durch Artikel 3 
des Gesetzes vom 08.12.2022 sowie des § 31 Abs. 1 i. V. m. § 23 Abs. 6 und § 24 Abs. 10 des 
Gesetzes des Landes Baden-Württemberg zum Schutz der Natur und zur Pflege der Landschaft 
(Naturschutzgesetz - NatSchG) vom 23. Juni 2015, zuletzt geändert durch Artikel 11 des Gesetzes 
vom 07.02.2023, beschließt der Gemeinderat der Stadt Walldorf folgende Satzung: 
 
 

§ 1 
Erklärung zum Schutzgebiet 

 
Die in § 3 näher bezeichneten Flächen auf dem Gebiet der Stadt Walldorf, Rhein-Neckar-Kreis, 
werden zum geschützten Landschaftsbestandteil erklärt. 
 
Der geschützte Landschaftsbestandteil führt die Bezeichnung „Storchenwiese“. 
 
 

§ 2 
Schutzzweck und Schutzziel 

 
Die Erklärung zum geschützten Landschaftsbestandteil erfolgt, weil 
 
- die Fläche aufgrund ihres besonderen Wuchsstandorts eine beachtliche Artenvielfalt aufweist, 

- die Fläche Lebensraum für bedrohte Pflanzenarten, darunter 38 Rote-Liste-Arten, bietet und 
damit zur Leistungsfähigkeit des Naturhaushalts beiträgt, 

- die Fläche eine wichtige Biotopverbindung zwischen den Landschafts- und Naturschutzgebie-
ten Nußlocher Wiesen und dem Landschaftsschutzgebiet Walldorfer Wiesen darstellt und 

- sie zur Belebung und Gliederung des Landschaftsbildes beiträgt. 

 
Die Erklärung der Storchenwiese zum geschützten Landschaftsbestandteil (§ 29 BNatSchG) erfolgt 
mit dem Ziel, den derzeitigen Zustand zu sichern, um die Storchenwiese als bedeutendes Biotop 
konsequent weiterentwickeln zu können.  
 
Das Schutzziel besteht darin, 
 
- die Bestände der Hauptzielarten Grauammer, Sumpfschrecke, Zauneidechse, Dunkler Wiesen-

knopf-Ameisenbläuling, Kurzschwänziger Bläuling, Tauben-Skabiose und Roter Zahntrost zu 
erhalten und durch Pflegemaßnahmen weiter zu entwickeln, 
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- die Verbuschung durch Pioniergehölze einzudämmen, 

- störende Nutzungen zu unterbinden. 

 
 

§ 3  
Schutzgegenstand und Geltungsbereich 

 
Das ausgewiesene Schutzgebiet hat eine Größe von etwa 12,2 ha. Es befindet sich im östlichen 
Bereich der Gemarkung Walldorf an der Kreisstraße Richtung Nußloch. 
 
Der Geltungsbereich des geschützten Landschaftsbestandteils umfasst die Flurstücke 14032/0, 
14033/0, 14034/0, 14035/0, 14036/0, 14037/0, 14038/0, 14039/0, 14040/0, 14041/0, 14042/0, 
14043/0, 14044/0, 14045/0, 14046/0, 14047/0, 14048/0, 14049/0, 14050/0, 14051/0, 14052/0, 
14053/0, 14054/0, 14055/0, 14056/0, 14057/0 und 14058/0. 
 
Die örtliche Lage und die Abgrenzung der geschützten Fläche ist in der im Anhang 1 beigefügten 
Karte dargestellt. Die geschützte Fläche ist rot markiert. 
 
 

§ 4 
Nicht gestattete Handlungsweisen 

 
Im Schutzgebiet sind alle Handlungen verboten, die zu einer Zerstörung, Beschädigung oder Ver-
änderung des Schutzgebietes oder seiner Bestandteile, zu einer nachhaltigen Störung oder zu 
einer Beeinträchtigung der Lebensräume der vorhandenen Arten führen könnten. 

Insbesondere sind folgende Handlungen nicht gestattet: 
 
1. den geschützten Landschaftsbestandteil entgegen der Zielvorgaben zu verändern, zu beschä-

digen oder zu zerstören, 

2. die schutzbedürftigen Arten zu beseitigen oder zu beschädigen,  

3. Pflanzen oder Pflanzenteile einzubringen, zu entnehmen, zu beschädigen oder zu zerstören, 

4. Tiere einzubringen, wildlebenden Tieren nachzustellen, sie mutwillig zu beunruhigen, sie zu 
fangen, zu verletzen oder zu töten; Puppen, Larven, Eier oder Nester oder sonstige Brut-, 
Wohn- oder Zufluchtsstätten dieser Tiere zu entfernen, zu beschädigen oder zu zerstören, 

5. die Bodengestalt zu verändern, 

6. Maßnahmen durchzuführen, die den Wasserhaushalt des Gebietes verändern, 

7. Wege neu anzulegen, 

8. bauliche Anlagen aller Art zu errichten, auch wenn sie keiner Baugenehmigung bedürfen oder 
vorübergehender Art sind,  

9. Pflanzenbehandlungsmittel oder Düngemittel zu verwenden, 

10. den Landschaftsbestandteil oder Teile davon zu befahren, 
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11. das Betreten der Fläche durch Personen,  

12. das Laufen lassen von Haustieren, insbesondere Hunde,  

13. das Reiten sowie das Führen und Grasen lassen durch Nutztiere, insbesondere Pferde, 

14. Abfälle oder sonstige Gegenstände zu lagern, 

15. Plakate, Bild- oder Schrifttafeln aufzustellen oder anzubringen mit Ausnahme behördlich zu-
gelassener Beschilderungen, 

16. die Art der bisherigen Grundstücksnutzung zu ändern, 

17. zu zelten, zu lagern, Wohnwagen, sonstige Fahrzeuge oder Verkaufsstände aufzustellen, 

18. das Abbrennen der Pflanzendecke und der Gebrauch von Feuer auf der Fläche, 

19. auf der Fläche Flugmodelle, Luftsportgeräte oder Drachen zu betreiben, 

20. der Einsatz von Drohnen über der geschützten Fläche während der Nist- und Brutzeit der 
Störche. 

 
 

§ 5 
Schutz- und Pflegemaßnahmen 

 
Schutz- und Pflegemaßnahmen werden durch die Stadt Walldorf in einem Pflege- und Entwick-
lungsplan oder durch Einzelanordnung festgelegt.  
 
 

§ 6 
Ausnahmen und Befreiungen 

 
(1) Von den Verboten des § 4 sind freigestellt: 

1. die forstwirtschaftliche Nutzung im Sinne des § 5 BNatSchG1 in Randbereichen beim Über-
gang in den angrenzenden Dannhecker Wald, 

2. naturschutzfachliche Beobachtung der Fläche gemäß § 6 BNatSchG, 

3. die Ausübung des Jagdrechts gemäß § 3 Jagd- und Wildtiermanagementgesetz (JWMG), 

4. die Durchführung von der Stadt oder von der Naturschutzbehörde angeordneter Pflege- 
und Entwicklungsmaßnahmen, 

5. die Fläche außerhalb der Brutzeit der Störche (vom 1. März bis 31. Juli eines Jahres) durch 
die Eigentümerinnen und Eigentümer eines Flurstückes zu betreten.  

 
(2) Von den Verboten des § 4 dieser Satzung kann die Stadt Walldorf auf Antrag im Einzelfall 

Befreiung gewähren, wenn 

a) dies aus Gründen des überwiegenden öffentlichen Interesses, einschließlich sozialer und 

                                                
1 Bundesnaturschutzgesetz vom 29. Juli 2009 (BGBl. I S. 2542), das zuletzt durch Artikel 3 des Gesetzes vom 8. Dezember 2022 
(BGBl. I S. 2240) geändert worden ist 
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wirtschaftlicher Art, notwendig ist oder 

b) die Verweigerung der Befreiung eine unzumutbare Härte darstellen würde und die Befrei-
ung mit den Belangen des Naturschutzes und der Landschaftspflege vereinbar ist. 

 
(3) Ausnahmen und Befreiungen können mit Nebenbestimmungen versehen werden. Sie können 

Empfänger von Ausnahmen und Befreiungen zu angemessenen Ersatzmaßnahmen verpflich-
ten oder, soweit dies nicht möglich ist, zu Geldzahlungen verpflichten. 

 
(4) Das Aufstellen von Schildern, Hinweistafeln oder sonstigen baulichen Anlagen durch die 

Stadt Walldorf, die der Sicherstellung des Schutzzwecks sowie der Information der Öffentlich-
keit dienen, ist grundsätzlich zulässig. 

 
(5) Ausgenommen von § 4 ist ebenfalls die Errichtung, Wartung, Reparatur oder der Abbau von 

Storchennestern durch die Stadt Walldorf oder deren Beauftragte außerhalb der Brutzeit der 
Störche sowie die Pflege der Teiche. Dazu gehört auch die dazu notwendige Befahrung der 
Fläche. 

 
 

§ 7 
Folgebeseitigung 

 
(1) Wer entgegen § 4 ohne Ausnahme oder Befreiung den Bestimmungen dieser Satzung zuwi-

derhandelt, ist verpflichtet, auf eigene Kosten den entfernten oder zerstörten Landschaftsbe-
standteil in angemessenen Umfang zu ersetzen oder die eingetretenen Nachteile für den 
Landschaftsbestandteil zu beseitigen. 

(2) Die gleichen Verpflichtungen treffen die Nutzungsberechtigten, wenn sie oder ein Dritter mit 
ihrer Zustimmung oder Duldung eine nach § 4 verbotene Handlung begehen oder sie einen 
Ersatzanspruch gegen den handelnden Dritten haben. 

(3) Die Stadt Walldorf behält sich die Ersatzvornahme auf Kosten des Verantwortlichen vor. 

 
 

§ 8 
Ordnungswidrigkeiten 

 
(1) Wer vorsätzlich oder fahrlässig in einem geschützten Landschaftsbestandteil eine nach  

§ 4 verbotene Handlung vornimmt, gegen Nebenbestimmungen in einer Ausnahme oder Be-
freiung verstößt oder seiner Verpflichtung nach § 7 trotz einer Anordnung nicht nachkommt, 
handelt ordnungswidrig im Sinne des § 69 Abs. 2 NatSchG.  

 
Ordnungswidrig handelt, wer  
 
1. entgegen § 4 Nr. 1 den geschützten Landschaftsbestandteil entgegen der Zielvorgaben 

verändert, beschädig oder zerstört, 

2. entgegen § 4 Nr. 2 schutzbedürftige Arten beseitigt oder beschädigt, 
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3. entgegen § 4 Nr. 3 Pflanzen oder Pflanzenteile einbringt, entnimmt, beschädigt oder zer-
stört, 

4. entgegen § 4 Nr. 4 Tiere einbringt, wildlebende Tiere beunruhigt, fängt, verletzt oder tö-
tet; deren Brut-, Wohn- und Zufluchtsstätten entfernt, beschädigt oder zerstört, 

5. entgegen § 4 Nr. 5 die Bodengestalt verändert, 

6. entgegen § 4 Nr. 6 Maßnahmen durchführt, die zur Veränderung des Wasserhaushalts 
führen, 

7. entgegen § 4 Nr. 7 Wege neu anlegt, 

8. entgegen § 4 Nr. 8 auf der Fläche bauliche Anlagen aller Art errichtet, auch wenn sie keiner 
Baugenehmigung bedürfen oder vorübergehender Art sind, 

9. entgegen § 4 Nr. 9 Pflanzenbehandlungsmittel oder Düngemittel verwendet, 

10. entgegen § 4 Nr. 10 die Fläche oder Teile davon mit Fahrzeugen aller Art befährt, 

11. entgegen § 4 Nr. 11 die Fläche betritt, 

12. entgegen § 4 Nr. 12 Haustiere, insbesondere Hunde, laufen lässt, 

13. entgegen § 4 Nr. 13 auf der Fläche reitet sowie Nutztiere, insbesondere Pferde, auf der Flä-
che führt und grasen lässt, 

14. entgegen § 4 Nr. 14 Abfälle oder sonstige Gegenstände ablagert, 

15. entgegen § 4 Nr. 15 Plakate, Bild- oder Schrifttafeln ohne Genehmigung der Stadt Walldorf 
aufstellt, 

16. entgegen § 4 Nr. 16 die Art der bisherigen Grundstücksnutzung ändert, 

17. entgegen § 4 Nr. 17 auf der Fläche zeltet, lagert oder Fahrzeuge aufstellt, 

18. entgegen § 4 Nr. 18 die Fläche oder Teile davon abbrennt oder Feuer auf der Fläche ge-
braucht, 

19. entgegen § 4 Nr. 19 auf der Fläche Flugmodelle, Luftsportgeräte oder Drachen betreibt, 

20. entgegen § 4 Nr. 20 während der Nist- und Brutzeit der Störche Drohnen über der ge-
schützten Fläche einsetzt. 

 
Ordnungswidrig handelt ferner, wer Vorrichtungen zur Kennzeichnung des geschützten Ge-
bietes oder Gegenstände nach § 6 Absätze 3 und 4 beschädigt, zerstört oder auf andere Weise 
unbrauchbar macht. 

 
 
(2) Ordnungswidrigkeiten können gemäß § 69 Abs. 3 NatSchG i.V.m § 36 Abs. 1 Nr. 1 OWiG von 

der Stadt Walldorf mit einer Geldbuße von mindestens 50 € bis zu 15.000 € geahndet werden.  
 
 

 
 
 

https://www.landesrecht-bw.de/bsbw/document/jlr-NatSchGBW2015V1P27/format/xsl?oi=MFkeWpM74P&sourceP=%7B%22source%22%3A%22Link%22%7D
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§ 9 
Inkrafttreten 

 
Diese Satzung tritt am Tage nach ihrer Bekanntmachung in Kraft.  

Eine etwaige Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der Gemeindeordnung für Ba-
den-Württemberg (GemO) oder aufgrund der GemO beim Zustandekommen dieser Satzung wird 
nach § 4 Abs. 4 GemO unbeachtlich, wenn sie nicht schriftlich oder elektronisch innerhalb eines 
Jahres seit der Bekanntmachung dieser Satzung gegenüber der Stadt/Gemeinde geltend gemacht 
worden ist; der Sachverhalt, der die Verletzung begründen soll, ist zu bezeichnen. Dies gilt nicht, 
wenn die Vorschriften über die Öffentlichkeit der Sitzung, die Genehmigung oder die Bekanntma-
chung der Satzung verletzt worden sind. 
 
 
 
Matthias Renschler 
Bürgermeister 
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Anhang 2: Würdigung   
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1. Gebietsbeschreibung 

 

a. Kurzcharakteristik und Historie 

Auf der ca. 12,2 ha großen naturschutzwürdigen Fläche wurde bis etwa ins Jahr 2000 intensive Land-

wirtschaft betrieben. Hauptsächlich wurde hier Mais angebaut. Ein kleinerer Teil der Fläche lag damals 

brach. 

Im Jahr 2003 wurde die Fläche für die Wiederansiedlung des Weißstorchs von der Stadt Walldorf aus-

gewählt. Zur Anlockung weiterer Störche stand zunächst in einer großen Voliere 2004 und 2005 ein 

einzelner Weißstorch aus dem Storchenzentrum Bornheim, außerdem wurden die ersten beiden Nist-

türme errichtet. Im Nordosten des Gebietes wurden drei Teiche angelegt, die mit Wasser aus dem 

Hardtbach befüllt werden können. Bereits 2006 kam es zur ersten Brut auf einem Nistturm, der seit-

dem jährlich besetzt ist.  

Zwei weitere Storchen-Nisttürme wurden im Jahr 2014 errichtet. 2019 waren erstmals alle 4 Nisttürme 

besetzt. Zwei weitere Brutpaare haben ihre Nester auf einem Hochsitz und einem Baumwipfel errich-

tet. Seit 2006 sind nunmehr 48 Störche in Walldorf aufgewachsen. 

Auf der Fläche wurde eine Wiese geschaffen, die es den Störchen erleichtert, dort ihre Jungen aufzu-

ziehen. Die Teiche mit den zugehörigen Gehölzen, die Hecken und die Nähe zur Hardt ließen hier einen 

reich strukturierten Lebensraum für eine Fülle weiterer Arten entstehen, der im Süden Anschluss an 

das LSG Walldorfer Wiesen hat und im Norden nicht allzu weit vom NSG Nusslocher Wiesen entfernt 

ist.  

Charakteristisch ist das Nebeneinander von Feucht- und Trockenbiotopen sowie reich strukturierten 

Säumen. Diese Vielfalt bietet einer Reihe auch bedrohter Arten einen optimalen Lebensraum. 

Die Walldorfer Storchenwiese ist durch konsequente Pflege und durchdachtes Mähmanagement in 

den letzten Jahren zu einem bedeutenden Brut- und Rastgebiet für mindestens 80 Vogelarten gewor-

den. Daneben weist die Fläche inzwischen eine beachtliche Artenvielfalt auf. 168 Blütenpflanzenarten, 

mindestens 120 Insektenarten, darunter 42 Schmetterlingsarten, konnten in den letzten Jahren nach-

gewiesen werden. Unter den beobachteten Arten sind 38 Rote-Liste-Arten vertreten (Artenliste in An-

hang 2). 

Durch die extensive Nutzung und die teils einschürige Mahd übertrifft die Storchenwiese inzwischen 

das benachbarte Landschaftsschutzgebiet „Walldorfer Wiesen“ in seiner Naturausstattung. Durch das 

Mähmanagement wurde bereits erreicht, dass hier durchgehend auch im Sommer ein hohes Angebot 

an Blütenpflanzen vorhanden ist. Dadurch unterscheidet sich die Storchenwiese von den Walldorfer 

und Nusslocher Wiesen, auf denen nach der relativ späten Erst-Mahd das Blütenangebot im Frühsom-

mer für mehrere Wochen sehr gering ist. Deshalb ist die Walldorfer Wiese ein stark von Insekten be-

wohntes und demgemäß auch von insekten-jagenden Singvögeln besuchtes Gebiet. 

Dennoch ist der Zustand fragil, da zentrale Bereiche der Storchenwiese im Eigentum von Privatperso-

nen sind, mit denen es teilweise in der Vergangenheit nicht möglich war, längerfristige Pachtverträge 

abzuschließen. Zudem werden immer wieder Personen, auch mit freilaufenden Hunden auf der Stor-

chenwiese beobachtet.  
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b. Lage 

Das Gebiet liegt auf Gemarkung Walldorf, Gewann Röhrig, im Rhein-Neckar-Kreis. Es liegt im Osten der 

Gemarkung an der K 4256 in Richtung Nußloch. 

 

Abbildung 1: Lage der Storchenwiese in Walldorf 

 

Im Norden und Osten begrenzt der Hardtbach das Gebiet. Im Süden grenzt eine Gehölzhecke das Ge-

biet zur Kreisstraße K 4256 ab. Im äußersten Südwesten schließt sich eine ruderale Brachfläche an die 

Wiesenflächen an, während das Areal im Westen von den Ausläufern der Schwetzinger Hardt begrenzt 

wird. 

 

Abbildung 2: Luftbild der Storchenwiese mit Abgrenzung des Schutzgebietes 
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Das geplante Schutzgebiet liegt zwischen den ausgewiesenen Natur- und Landschaftsschutzgebieten 

Nußlocher Wiesen und dem Landschaftsschutzgebiet Walldorfer Wiesen. Es nimmt damit eine wichtige 

Funktion für die Biotopvernetzung ein. 

 

Abbildung 3: Lage der Storchenwiese und ausgewiesene Schutzgebiete 

 

Naturräumlich gehört das geplante Naturschutzgebiet zum Nördlichen Oberrhein-Tiefland und ist hier 

dem Naturraum "Hardtebenen" zuzuordnen.  

Kennzeichnend für den Naturraum sind ausgedehnte, sandige bis kiesige Schotterflächen mit größten-

teils nährstoffarmen, wasserdurchlässigen Böden, die entweder bewaldet sind oder intensiv landwirt-

schaftlich genutzt werden (LUBW 2010). 

Die geomorphologischen und bodenkundlichen Gegebenheiten sind durch die eiszeitliche Entste-

hungsgeschichte der Binnendünen und Flugsanddecken des rechtsrheinischen Oberrheingebietes ge-

prägt, denen in Baden-Württemberg als naturräumliche Besonderheit eine landesweit herausragende 

Bedeutung zukommt. 

Klimatisch liegen die Hardtplatten in der Klimaregion Nördliches Oberrhein-Tiefland. Der Nördliche 

Oberrhein ist eines der wärmsten Gebiete Mitteleuropas mit kontinentaler Tönung des Klimas. Die 

durchschnittlichen Jahrestemperaturen liegen bei 9,5 – 10°C, bei mittleren Jahresniederschlägen von 

530 mm am Westrand bis 980 mm am Südostrand.  

 

c. Altlasten auf dem Areal 

Im Raum Wiesloch kann ein über 2000 Jahre lang betriebener Bergbau auf Blei, Zink und Silber nach-

gewiesen werden. Neben den eigentlichen bergmännischen Stollen, gab es im Raum Rauenberg/ Wies-

loch/ Nußloch/ Leimen mehrere Hütten- und Aufbereitungsbetriebe sowie Abraum- und Schlackehal-

den. 
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Die Nutzung der jeweils vorhandenen Gewässer zur Erzaufbereitung, durch Überschwemmungen und 

Wiesenwässerungen sowie die Nutzung der Schlacken beispielsweise für den Wegebau hat zu groß-

räumigen Schwermetallbelastungen der Böden in der Region geführt. Hauptparameter der Belastun-

gen sind das Halbmetall Arsen und die Schwermetalle Blei, Cadmium und Thallium. 

Nach Abschluss einer Neubewertung im Jahr 2020 durch das Wasserrechtsamt des Rhein-Neckar-Krei-

ses gelten Anbaubeschränkungen für Futter- und Lebensmittel auf freiwilliger Basis weiter, bezie-

hungsweise werden vom Rhein-Neckar-Kreis als Empfehlungen kommuniziert. 

In Walldorf sind vor allem die Flächen östlich der Ortsmitte und nördlich des AQWA von den Bodenbe-

lastungen betroffen. Je nach Verlauf von Be- oder Entwässerungsgräben in der Vergangenheit stellen 

sich bei allen Schadstoffen unterschiedliche Belastungzonen dar. Für alle Schadstoffe können dabei 

räumliche Bereiche identifiziert werden, in denen die höchste Belastungsstufe erreicht und in denen 

von einem Futter- oder Lebensmittelanbau dringend abgeraten wird.  

Die Fläche der Storchenwiese weist hohe bis äußerst hohe Bleibelastungen auf, ebenso sind die Werte 

für Cadmium und Thallium in den höchsten Belastungskategorien zu finden. 

 

2. Schutzwürdigkeit 

Durch das Mähmanagement auf dieser Glatthaferwiese wurde bereits erreicht, dass hier durchgehend 

auch im Sommer ein hohes Angebot an Blütenpflanzen vorhanden ist. Deshalb ist die Walldorfer Wiese 

ein stark von Insekten bewohntes und demgemäß auch von insekten-jagenden Singvögeln besuchtes 

Gebiet. 

Die Nähe zur AVR-Anlage Wiesloch ermöglicht dem Nahrungsopportunisten Weißstorch das Überleben 

in Walldorf, denn dort gibt es ein großes Angebot von Kleinnagern. Die Wiesen der Umgebung bieten 

insbesondere nach der Mahd ebenfalls ein reiches Nahrungsangebot. Offenbar ist die Storchenwiese 

inzwischen auch ein beliebter Sammelpunkt des Weißstorchs vor dem Zug in den Süden. Ab August 

kann man hier große Ansammlungen von Jungstörchen beobachten, einige Wochen später folgen dann 

die Altstörche. 

Die folgenden Vorkommen an Tier- und Pflanzenarten wurden dokumentiert (s. Anhang 3): 

a. Vögel 

Im Verlauf der Bestandserhebung wurden insgesamt über 80 Vogelarten 

nachgewiesen. Für 15 Arten liegen Beobachtungen vor, die eine Einstufung als Brutvogel des Un-

tersuchungsgebietes rechtfertigen. Elf Arten sind als Nahrungsgast des Gebiets, weitere vier Arten 

als Durchzügler zu werten.  

 

Insgesamt stehen 18 der vorkommenden Arten auf der Roten Liste in den Kategorien 1-3 sowie 

weitere acht Arten in der Vorwarnliste.  

 

b. Säugetiere 

Es konnten elf Säugetierarten nachgewiesen werden, die die Storchenwiese aber hauptsächlich zur 

Nahrungsaufnahme oder zur Jagd besucht haben. Lediglich eine Art (Feldhase) steht auf der Vor-

warnliste. 
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c. Reptilien 

Zwei Reptilienarten, Zauneidechsen (Vorwarnstufe) und Ringelnatter (Rote-Liste-Art), konnten 

nachgewiesen werden.   

 

d. Schmetterlinge 

Bei den Begehungen des Gebietes konnten über 40 Schmetterlingsarten festgestellt werden, von 

denen drei (Malven-Dickkopffalter, Rotklee-Bläuling und Kurzschwänziger Bläuling) gefährdet sind 

bzw. auf der Vorwarnliste stehen.  

 

e. Käfer 

Es konnten auf der Fläche 19 Käferarten nachgewiesen werden. 

 

f. Libellen 

Insgesamt sieben Libellenarten konnten nachgewiesen werden. 

 

g. Stechimmen 

Auf der Fläche konnten 17 Arten (u.a. Große Kreiselwespe, Blaue Holzbiene, Gelbbinden-Furchen-

biene, Sechsbindinge Furchenbiene, Langhornbiene) nachgewiesen werde. Insbesondere finden 

sich Arten ein, die auf den Sandrasen der Sandhäuser Naturschutzgebiete ihre Nester haben, und 

das Angebot an nektar- und pollenreichen Blüten auf der Storchenwiese während des Sommers 

nutzen. Ob die genannten Furchenbienen und die Große Kreiselwespe eventuell auch im Bereich 

der Storchenwiese in Sandbereichen nisten, wurde bisher noch nicht überprüft. 

h. Weitere Tierarten 

Es konnten weitere Tierarten, wie Heuschrecken, Wanzen, Zweiflügler und Spinnen nachgewiesen 

werden.  

 

i. Blütenpflanzen 

Insbesondere die trockenen Bereiche der Wiese weisen typische Magerrasen- Pflanzen auf, wie z.B. 

Labkräuter, Arznei-Schlüsselblume, Nelken-Sommerwurz, Kartäuser-Nelke, Rundblättrige Glocken-

blume, Wiesen-Flockenblume oder Kriechende Hauhechel. 

Bemerkenswert sind die Bestände des Großen Wiesenknopfes, die durch das Mähmanagement im 

Juli in voller Blüte stehen und die Ansiedlung des Dunklen Wiesenknopf-Ameisenbläulings begüns-

tigen könnten, der in der weiteren Umgebung kleinere Vorkommen hat (Waldschule Walldorf, 

Frauenweiler Wiesen). 

Der Damm des Hardtbachs verfügt neben nährstoffreichen Brennesselfluren auch über sehr tro-

ckene Abschnitte, auf denen man Dreifinger-Steinbrech, Frühlingshungerblümchen, Sonnenwend-

Wolfsmilch, Kleinen Wiesenknopf, Gelben Wau, Hügel-Vergissmeinnicht, verschiedenen Bocks-

barte, Wundklee und Hornklee antrifft. 
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Am Rand des Schotterwegs entlang des Hardtbachs wird ein Streifen von ca. 2m Breite nur alle zwei 

Jahre gemäht (im Wechsel jeweils nur auf halber Länge). Dieser ruderal geprägte Streifen stellt 

dann eine Barriere zum Betreten der Storchenwiese während des Vegetationsphase dar. Ein Ne-

beneffekt dieser Maßnahme ist die Schaffung eines interessanten Biotops: die Stauden und Büsche 

sind ein idealer Lebensraum für Schwarzkehlchen und Dorngrasmücke. Der Blütenreichtum 

(Sumpfziest, Zaunwinde, Zaun-Wicke, Vogel-Wicke, Acker-Kratzdistel, Wilde Karde, Wiesen-Flo-

ckenblume) lockt viele Insekten an. 

 

3. Besitzverhältnisse 

 

Die Storchenwiese umfasst insgesamt 27 Flurstücke. Die meisten dieser Flurstücke mit einer Gesamt-

fläche von 5,1 ha sind im Besitz der Stadt Walldorf. Für elf Flurstücke mit einer Gesamtfläche von 6,6 

ha bestehen langfristige Pachtverträge. Bei einem weiteren Flurstück mit einer Fläche von 0,6 ha 

konnte in der Vergangenheit kein Pachtvertrag geschlossen werden. 
 

  
Fläche  
in ha 

Anzahl Flur-
stücke 

Privateigentum mit Pachtvertrag 6,6 11 

Privateigentum ohne Pachtvertrag 0,6 1 

Stadt Walldorf 5,1 15 

Summen 12,2 27 

 

 

 

 

Abbildung 4: Eigentumsverhältnisse 
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4. Schutzzweck 

Schutzzweck des geschützten Landschaftsbestandteils ist die Entwicklung, Erhaltung und Sicherung 

- der Fläche, die aufgrund ihres besonderen Wuchsstandorts eine beachtliche Artenvielfalt aufweist, 

- des Lebensraums für bedrohte Tier- und Pflanzenarten, darunter über 40 Rote-Liste-Arten,  

- der Fläche als wichtige Biotopverbindung zwischen den Landschafts- und Naturschutzgebieten 

Nußlocher Wiesen und dem Landschaftsschutzgebiet Walldorfer Wiesen und 

- der Belebung und Gliederung des Landschaftsbildes. 

 

5. Besondere Verbote und Erlaubnisvorbehalte 

Im Schutzgebiet sind alle Handlungen verboten, die zu einer Zerstörung, Beschädigung oder Verände-

rung des Schutzgebietes oder seiner Bestandteile, zu einer nachhaltigen Störung oder zu einer Beein-

trächtigung der Lebensräume der vorhandenen Arten führen können. 

Die Stadt Walldorf kann auf Antrag Befreiungen gewähren, wenn dies aus Gründen des öffentlichen 

Interesses notwendig ist. 

 

Von den Verboten freigestellt sind die ordnungsgemäße forstwirtschaftliche Nutzung im Randbereich 

der Fläche, die naturschutzfachliche Beobachtung, die Ausübung des Jagdrechts sowie Pflege- und Ent-

wicklungsmaßnahmen. Das Betreten der Storchenwiese für die Eigentümerinnen und Eigentümer der 

privaten Flurstücke ist außerhalb der Brutzeit der Störche (1. März bis 31. Juli eines Jahres) nicht ver-

boten. 

  

 

6. Vorschläge zur Pflege, Entwicklung und Erfolgskontrolle 

Um die naturräumliche Ausstattung zu erhalten und weiter zu entwickeln, wurde ein Pflegeplan er-

stellt. Dieser teilt die Storchenwiese in verschiedene Bereiche, die zu unterschiedlichen Zeiten gemäht 

werden. Dadurch stehen auch nach der Mahd eines Bereichs ausreichend Flächen für die vorkommen-

den Tierarten zur Verfügung.  

Um die Akzeptanz für vorgesehene Pflege- und Entwicklungsmaßnahmen auf der Storchenwiese zu 

erhöhen und sicherzustellen, sollten im Vorfeld und während der Umsetzung der Maßnahmen die Öf-

fentlichkeit über die jeweiligen Hintergründe und Ziele umfassend informiert werden. 

Durch erläuternde Informationstafeln und die Durchführung öffentlicher Informationsveranstaltungen 

an der Storchenwiese sowie die Erstellung von Presseartikeln kann über den Projektverlauf informiert 

werden. 

Für die Dokumentation der Gebietsentwicklung und zur Erfolgskontrolle der durchgeführten Maßnah-

men sollte ein Monitoring durchgeführt werden. Die Ergebnisse des Monitorings sollen zur fortlaufen-

den Optimierung der Pflege- und Entwicklungsmaßnahmen genutzt werden und damit die Erreichung 

der Entwicklungsziele sicherstellen. 
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Abbildung 5: Pflegeplan der Storchenwiese 
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Anhang 3: Artenlisten 
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